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Anordnung
über Maßnahmen zur Organisierung des Arbeits
schutzes und der technischen Sicherheit im Bereich

des Ministeriums für Berg- und Hüttenwesen.

Vom 1. November 1956

Auf Grund des § 42 des Gesetzes der Arbeit vom 
19. April 1950 (GBl. S. 349) und des § 10 der Verordnung 
vom 22. Dezember 1955 über die Bildung von Inspektio
nen für Arbeitsschutz und technische Sicherheit (GBl. I 
1956 S. 9) wird im Einvernehmen mit dem Minister für 
Arbeit und Berufsausbildung, dem Zentralvorstand 
der Industriegewerkschaft Metallurgie und dem Zen
tralvorstand der Industriegewerkschaft Bergbau folgen
des angeordnet:

§ 1

(1) Für den Arbeitsschutz und die technische Sicher
heit ist der Leiter des Betriebes persönlich verantwort
lich.

(2) Der Leiter des Betriebes hat für alle Beschäftigten 
die Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
schaffen. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, daß

a) die Beschäftigten an Arbeitsplätzen eingesetzt 
werden, deren Anforderungen sie erfüllen,

b) die Arbeiter und Angestellten nach den hierfür 
geltenden Bestimmungen mit Arbeitsschutzklei
dung und Arbeitsschutzmitteln versorgt werden,

c) die Maschinen, Ausrüstungen, Werkzeuge und die 
notwendigen Schutzvorrichtungen ständig über
prüft und Mängel unverzüglich beseitigt werden.

(3) Der Leiter des Betriebes ist ferner dafür verant
wortlich, daß die Mitarbeiter, welche mit der Leitung 
von Betriebsteilen, Produktionsstätten, Lehrwerkstätten 
und mit der Anleitung und Beaufsichtigung der darin 
Beschäftigten beauftragt sind (aufsichtführende Per
sonen), über die notwendigen Kenntnisse und Erfah
rungen auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes und der 
technischen Sicherheit verfügen.

§ 2
(1) Alle im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter sind 

mindestens einmal monatlich über den Arbeitsschutz zu 
belehren.

(2) Die Unterrichtung der aufsichtführenden Per
sonen hat durch den technischen Leiter oder den Haupt
ingenieur nach einem von der Abteilung für Arbeit des 
Betriebes auszuarbeitenden und von dem Leiter des 
Betriebes zu bestätigenden Plan zu erfolgen.

(3) Die Arbeiter und Angestellten des Betriebes sind 
wie folgt zu belehren:

a) bei Neueinstellung durch einen Sicherheitsinspek
tor oder den Sicherheitsbeauftragten über den all
gemeinen Arbeitsschutz und die Gefahren des Be
triebes,

b) bei der ersten Arbeitsaufnahme durch den Auf
sichtführenden über die besonderen Gefahren des 
Arbeitsplatzes, die Handhabung von Geräten und 
Maschinen, die Bedienung der Anlagen, ferner 
über Handgriffe und Arbeitsmethoden,

c) monatlich durch den Aufsichtführenden über die 
geltenden Arbeitsschutzanordnungen und Sicher
heitsvorschriften am Arbeitsplatz unter Beachtung 
der Produktionsbedingungen,


